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Zum Entwurf eines Gesetzes Uber die Akkreditierung von Konformitatsbewertungsstellen
(Akkreditierungsgesetz 2012 — AkkG 2012), BMWFJ-92.705/0006-1/10/2011, darf folgende

Stellungnahme abgegeben werden:

1.

Entgegen dem Beschluss der Landeshauptleutekonferenz vom 11. Oktober 2011 und
dem diesbezuglichen Schreiben von BM Dr. Reinhold Mitterlehner an Landeshauptfrau
Mag. Gabriele Burgstaller vom 19. Oktober 2011, enthalt der Entwurf keine Bestimmung,
mit der sichergestellt wird, dass bereits bestehende, von den Bundeslandern Uber das
Osterreichische Institut fiir Bautechnik (OIB) erteilte Akkreditierungen von Priif-, Uberwa-
chungs- und Zertifizierungsstellen flr Bauprodukte ihre Gultigkeit bis zu der in Art. 39 der
Verordnung (EG) Nr. 765/2008 festgelegten Frist (31. Dezember 2014) behalten.

§ 20 Abs. 2 und 3 sollte aus diesem Grund lauten:

»(2) Das Verfahren zur Erlassung eines Bescheides fur die bereits mit Verordnung ak-
kreditierten Zertifizierungsstellen (Abs. 1) wird von Amtswegen eingeleitet.

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes aufrechten Akkreditierungen,
die vom Osterreichischen Institut fir Bautechnik nach landesrechtlichen Bestimmungen
erteilt wurden, bleiben bis zu der in Art. 39 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 festgeleg-
ten Ubergangsfrist guiltig.”

In den Erlauterungen zu Abs. 3 ware aufzunehmen:

,Dieser Absatz soll sicherstellen, dass nach landesrechtlichen Bestimmungen akkreditier-

te Stellen ihre Akkreditierung trotz des Ubergangs der Kompetenz zum Bund (§ 1) in
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Ubereinstimmung mit Art. 39 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 bis zu der in dieser Ver-
ordnung festgelegten Frist (31. Dezember 2014) weiterhin behalten.”

4. Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Prasidium des Nationalra-

tes elektronisch tUbermittelt.

Fir die Karntner Landesregierung:
Dr. Glantschnig

Unterzeichner Land Kérnten

Datum/Zeit-UTC 2012-01-31T09:37:46Z

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Informationen zur Prifung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur

Der Ausdruck dieses Dokuments kann durch schriftliche, persénliche oder telefonische Riickfrage
bei der erledigenden Stelle auf seine Echtheit geprift werden. Die erledigende Stelle ist wahrend
der Amtsstunden unter ihrer Adresse bzw. Telefonnummer erreichbar.

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfligung gestellt. Fir die Richtigkeit
und Vollstandigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung Gbernommen.


https://www.ktn.gv.at/amtssignatur

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




